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Präzisierte Aufstiegsregeln bei Landesmeisterschaften im LTV Brandenburg e.V. 
gem. TSO F 7.2.31 
 
Mit Wirkung der Meisterschaftssaison 2023/2024 gelten bis auf weiteres folgende Aufstiegsregelungen bei 

Landesmeisterschaften im LTV Brandenburg gem. TSO F 7.2.31: 

 

Grundvoraussetzungen 

Die Aufstiegskandidaten müssen mindestens 50% der Platzierungen und mindestens 50% der Punkte 

gem. aktueller Aufstiegstabelle ertanzt haben, um in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Ein mehr-

facher Aufstieg in einer Meisterschaftssaison auf Basis dieser präzisierten Aufstiegsregelungen ist 

nicht möglich. 

 

weitere Festlegungen: 

1. Die Landesmeisterschaft ist für jedes Paar ein Pflichtturnier. 

2. Die brandenburger Paare, die die Endrunde in ihrer jeweiligen Startklasse auf der Landesmeister-

schaft erreichen, können in die nächsthöhere Klasse aufsteigen, sofern die o.g. Grundvoraussetzun-

gen erfüllt sind. 

3. Die möglichen Aufstiegskandidaten müssen spätestens bis zum Ende des Meldeschlusses der je-

weiligen Landesmeisterschaft durch die Sportwarte der Vereine an den Landessportwart gemeldet 

werden. 

3. Nach dem Aufstieg gemäß dieser präzisierten Aufstiegsregelung muss das Paar auch in der neuen 

Startklasse mittanzen, ansonsten ist der vorzeitige Aufstieg nicht möglich. 

4. Für den Aufstieg von der A- in die S-Klasse müssen alle Punkte und Platzierungen gem. TSO er-

tanzt werden. Ein vorzeitiger Aufstieg ist ausgeschlossen. 

5. Für Bundeskaderpaare kann durch das Präsidium eine Einzelentscheidung vorgenommen werden. 

 

Frankfurt/O., Februar 2024 

gez. J. Bodanowski      gez. C. Losensky 
Präsident LTV Brandenburg e.V.     Sportwart LTV Brandenburg e.V. 

 
1 Auf- und Abstiegsregeln gem. TSO F. 7.2.3 

 
Zusätzlich gelten folgende Aufstiegsmöglichkeiten:  
Die ersten drei Paare der Landesmeisterschaften der A-Klassen können gemäß Beschluss des jeweiligen LTV aufsteigen.  
Bei Landesmeisterschaften der D-, C- und B-Klassen können Teilnehmer der Endrunde gemäß Beschluss des jeweiligen LTV 
aufsteigen.  
Bei den Deutschlandcups der Hauptgruppe A-Standard und -Latein müssen die Plätze 1 bis 3 aufsteigen. 
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